
Satzung
des „RotFuchs“-Fördervereins e.V.



§ 1 Name, Sitz

(1) Der Verein führt den Namen 
„RotFuchs“-Förderverein e.V., er 
wurde am 27.07.2001 gegründet  
und am 09.11.2001 unter Nummer 
21219 Nz in das Vereinsregister  
eingetragen.

(2)  Die Kurzfassung lautet: 
„RotFuchs“ e.V.

(3)  Sitz und Gerichtsstand des Vereins  
ist Berlin.

(4)  Das Geschäftsjahr ist das Kalender-
jahr.

§ 2 Zweck und Aufgaben

(1)  Die Tätigkeit des Vereins zielt darauf 
ab, seine Mitglieder und Freunde auf 
dem Gebiet des wissenschaftlichen 
Sozialismus politisch zu bilden. Er 
fördert die Analyse aktueller und 
historischer gesellschaftlicher, wirt-
schaftlicher und kultureller Prozesse 
und Ereignisse sowie deren Verbrei-
tung. Der Verein unterstützt alle 
der Völkerverständigung dienenden 
Bestrebungen. Im Rahmen seiner Bil-
dungsarbeit bekämpft er rassistische 
Gewalt und Fremdenfeindlichkeit und 
ist dem Antifaschismus verpflichtet. Er 
pflegt das humanistische Kulturerbe 
und vertritt die Gleichberechtigung 
von Mann und Frau.

(2)  Zur Verbreitung seiner Zielsetzungen 
gibt der Verein die Monatszeitschrift 

„RotFuchs“ – Zeitschrift für Politik, 
Wirtschaft, Bildung und Kultur –  

heraus und fördert ihr regelmäßiges 
Erscheinen. Als Foren des Meinungs-
austausches führt er außerdem 
öffentliche Bildungsveranstaltungen 
wie Seminare, Kolloquien, Konferen-
zen und andere Zusammenkünfte 
durch. 
Der Verein entfaltet seine gesamte 
Tätigkeit nach den Prinzipien der Soli-
darität und gegenseitigen Achtung 
sowohl zwischen den Vereinsmitglie-
dern als auch gegenüber Personen 
und Organisationen mit verwandter 
Zielsetzung im In- und Ausland.

(3)  Der Verein verfolgt ausschließlich und 
unmittelbar gemeinnützige Zwecke 
im Sinne des Abschnittes 

„Steuerbegünstigte Zwecke“ der 
Abgabenordnung durch Förderung 
der politischen Bildung, vor allem auf 
den Gebieten der Gesellschaftstheo-
rie, der Philosophie, der Ökonomie 
und der Kultur. Er ist selbstlos tätig 
und verfolgt nicht in erster Linie 
eigenwirtschaftliche Zwecke.

(4)  Der Verein erfüllt seinen Vereinszweck 
in religiöser, weltanschaulicher und 
parteipolitischer Unabhängigkeit 
unter Wahrung des Prinzips der Frei-
heit von Meinungsäußerung, Infor-
mation, Wissenschaft und Forschung.
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§ 3 Mitgliedschaft

(1)  Mitglied des Vereins kann jede natür- 
liche Person werden, die die Satzung 
anerkennt, einen schriftlichen Antrag 
auf Mitgliedschaft stellt, den festge-
legten Beitrag bezahlt und nach Maß-
gabe ihrer Kräfte an der Gestaltung 
des Vereinslebens teilnimmt.

(2)  Die Mitgliedschaft im Verein ist 
unabhängig von der Zugehörigkeit 
zu Parteien und anderen Organisatio-
nen oder religiösen Gemeinschaften, 
soweit diese nicht gegen die Ziele 
des Vereins gerichtet sind.

(3)  Über die Aufnahme in den Verein ent-
scheidet durch Beschluss der Vorstand 
der Regionalgruppe. Wenn in der 
Region keine Regionalgruppe besteht, 
entscheidet der Vorstand des Vereins. 
Die Bestätigung der Mitgliedschaft 
erfolgt durch die Aushändigung der 
Mitgliedskarte. Die Mitgliedschaft 
kann durch Beschluss des Vorstandes 
des Vereins, bei Bestehen einer Regio-
nalgruppe auch vom Vorstand der 
Regionalgruppe versagt werden.

(4)  Alle Mitglieder sind gleichberech-
tigt. Sie nehmen ihre Rechte durch 
Teilnahme am Vereinsleben, Antrag-
stellung in Mitgliederversammlungen 
sowie Kandidatur bei Wahlen wahr. 
Der Vorstand und die Leitungen sind 
verpflichtet, Vorschläge von Mitglie-
dern gewissenhaft zu prüfen und 
ihnen die Prüfungsergebnisse mitzu-
teilen und zu begründen.

§ 4 Beendigung der Mitgliedschaft

(1)  Die Mitgliedschaft endet mit dem 
Austritt, dem Tod oder der Streichung 
von der Mitgliederliste. Austrittser-
klärungen müssen schriftlich an den 
Vorstand der zuständigen Regional-
gruppe bzw. den Vorstand gerichtet 
werden. Bei Beendigung der Mit-
gliedschaft erlöschen alle Ansprüche 
aus dem Mitgliedsverhältnis. Ansprü-
che des Vereins aus rückständigen 
Beitrags- oder anderen Forderungen 
bleiben davon unberührt.

(2)  Über die Streichung von der Mitglie-
derliste entscheidet nach Vorschlag 
durch den Vorstand der Regional-
gruppe der Vorstand des Vereins, 
wenn die Voraussetzungen entspre-
chend § 3 (1) dauerhaft nicht mehr 
gegeben sind. Dem Mitglied ist zuvor 
Gelegenheit zur schriftlichen oder 
mündlichen Stellungnahme zu geben. 
Anträge auf Streichung von der 
Mitgliederliste können von Mitglie-
derversammlungen und gewählten 
Leitungen gestellt werden. Gegen 
die Streichung von der Mitgliederliste 
kann Einspruch erhoben werden. Der 
Einspruch wird vom Vorstand des Ver-
eins entschieden.
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§ 5 Organe und Gliederungen

(1)  Das höchste Organ des Vereins ist 
die Mitgliederversammlung. Sie ist 
mindestens im zweijährigen Abstand 
vom Vorstand einzuberufen. Die Ein-
ladung zur Mitgliederversammlung 
erfolgt spätestens vier Wochen zuvor 
schriftlich durch Bekanntmachung in 
der Zeitschrift „RotFuchs“ durch den 
Vorstand. 

(2)  Die Mitgliederversammlung hat fol-
gende Aufgaben:

  • Bestätigung des Rechenschaftsbe-
richtes für die jeweils abgelaufene 
Wahlperiode und Entlastung des Vor-
standes.

  • Festlegung der Anzahl der Vor-
standsmitglieder. Wahl des Vor-
standes und der anderen leitenden 
Organe des Vereins.

  • Beschlussfassung über die Satzung, 
über die Aufgaben der folgenden 
Wahlperiode sowie über die Beitrags-
ordnung.

(3)  Beschlüsse der Mitgliederversamm-
lung werden mit Ausnahme von 
satzungsändernden Beschlüssen mit 
einfacher Mehrheit der anwesenden 
Mitglieder gefasst. Für Beschlüsse zur 
Änderung der Satzung ist eine Drei-
viertelmehrheit erforderlich. Über die 
Beschlüsse der Mitgliederversamm-
lung wird ein Protokoll angefertigt, 
welches durch den Versammlungslei-
ter zu unterzeichnen ist.

(4)  Nach Zustimmung durch den Vor-
stand können Regionalgruppen gebil-
det werden.

(5)  Der Vorstand leitet den Verein zwi-
schen den Mitgliederversammlungen 
auf der Grundlage der Satzung und 
der Beschlüsse der Mitgliederver-
sammlung. Die Beschlüsse des Vor-
standes sind für die Regionalgruppen 
verbindlich und besitzen Vorrang vor 
deren eigenen Beschlüssen.

(6)  Der gesetzliche Vertreter im Sinne 
§ 26 BGB setzt sich zusammen aus 
dem Vorsitzenden, dem stellv. Vor- 
sitzenden und dem Kassierer. Sie  
werden in Einzelabstimmung ge-
wählt. Jeder von ihnen vertritt den 
Verein allein.

(7)  Der Vorstand kann als Beratungs-
gremien zeitweilige oder ständige 
Arbeitsgruppen bilden.

(8)  Der Vorstand ist ermächtigt und 
verpflichtet, Einzelbestimmungen der 
Satzung auf Verlangen des Register-
gerichtes oder des Finanzamtes zu 
ändern. Das berührt nicht die Ände-
rung der Bestimmungen der Satzung 
über den Zweck und die Aufgaben 
des Vereins oder seine Auflösung.

(9)  Der Vorstand beschließt eine Finanz-
ordnung des Vereins.
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§ 6 Regionalgruppen

(1)  Der Verein erfüllt seinen Bildungsauf-
trag auch über Regionalgruppen. Sie 
arbeiten eigenverantwortlich und 
organisieren Gesprächsforen, Ver-
sammlungen, Bildungsveranstaltun-
gen, Seminare u. ä. Sie bemühen sich 
um Zusammenarbeit mit anderen 
Organisationen der Region mit ähnli-
cher Zielsetzung.

(2)  Die Regionalgruppen wählen Vor-
stände, deren Mitgliederzahl und 
Aufgabenverteilung von den Regio-
nalgruppen selbstständig festzulegen 
sind. Über die Wahl ist der Vorstand 
zu informieren.

(3)  Die Vorsitzenden der Vorstände der 
Regionalgruppen haben das Recht, 
an den Vorstandssitzungen des „Rot-
Fuchs“ e. V. mit beratender Stimme 
teilzunehmen.

(4)  Die Regionalgruppen erhalten einen 
angemessenen Anteil der Mitglieds-
beiträge der bei ihnen registrierten 
Mitglieder zur Begleichung von 
Kosten ihrer Veranstaltungen und 
anderer Aktivitäten. Über die Höhe 
entscheidet der Vorstand des „Rot-
Fuchs“ e.V. nach Konsultation mit den 
Vorständen der Regionalgruppen. 
Über diese und andere Einnahmen 
sowie über die Ausgaben ist ein  
Kassenbuch zu führen, das dem  
Kassierer und der Revisionskom- 
mission einmal jährlich zur Prüfung 
vorzulegen ist.

§ 7 Redaktion

(1)  Die Redaktion wird vom Vorstand 
berufen. Ihr gehören ein im Sinne 
des Presserechts Verantwortlicher 
und mindestens zwei weitere 
Redakteure an.

(2)  Die Redaktion arbeitet auf der 
Grundlage der in dieser Satzung 
niedergelegten Zielstellung (bes.  
§ 2 Zweck und Aufgaben, Abs. 1).

(3)  Die Redaktion ist dem Vorstand 
gegenüber rechenschaftspflichtig.

§ 8 Kassierer

(1)  Der Kassierer führt die Mitgliederliste 
sowie die Kassengeschäfte des Ver-
eins und ist sowohl dem Vorstand 
als auch der Revisionskommission 
gegenüber rechenschaftspflichtig.

(2)  Er gewährleistet die steuerliche 
Abrechnung und Offenlegung der 
Vereinsfinanzen gegenüber den durch 
Gesetz dazu befugten Behörden.

(3)  Er ist zu ordnungsgemäßer Buch-
führung verpflichtet. Sie muss 
so beschaffen sein, dass sie den 
anderen Vorstandsmitgliedern, den 
Mitgliedern der Revisionskommis-
sion sowie sachverständigen Dritten 
innerhalb angemessener Frist einen 
Überblick über die Geschäftsvorfälle 
und über die Vermögenslage vermit-
teln kann.
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§ 9 Finanzen

(1)  Der Verein finanziert seine Tätigkeit 
durch Mitgliedsbeiträge, Spenden 
und Zuwendungen. Die Höhe der 
Mitgliedsbeiträge sowie die Art und 
Weise ihrer Entrichtung sind in einer 
Beitragsordnung zu regeln. Dabei ist 
die Lage der Empfänger von Sozial-
hilfe bzw. Arbeitslosengeld, sowie 
von Azubis besonders zu berück-
sichtigen. Der Vorstand kann die 
Zahlung von Beiträgen in Härtefällen 
aussetzen.

(2)  Alle Mitglieder sind aufgerufen, sich 
nach Maßgabe ihrer Möglichkeiten 
über den Mitgliedsbeitrag hinaus mit 
Spenden an der Finanzierung des Ver-
eins zu beteiligen und Förderer für den 
Verein zu gewinnen.

(3)  Mittel des Vereins dürfen nur für 
satzungsgemäße Zwecke verwendet 
werden. Die Mitglieder erhalten keine 
Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. 
Es darf keine Person durch Ausgaben, 
die dem Zweck des Vereins fremd sind, 
begünstigt werden.

(4)  Kosten, die aus satzungsgemäßer 
Tätigkeit entstehen, können erstattet 
werden.

(5)  Spenden werden ausschließlich für 
den jeweiligen mit der Satzung 
übereinstimmenden Spendenzweck 
genutzt. Spenden für die Zeitschrift 

„RotFuchs“ werden ausschließlich für 
die Herstellung und den Vertrieb der 
Zeitschrift verwendet. Der Vorstand ist 
berechtigt, Mittel für die Werbung und 

die Erfüllung technischer Aufgaben 
einzusetzen, die für die Zeitschrift 

„RotFuchs“ erforderlich werden.
(6)  Funktionen im Verein werden ehren-

amtlich ausgeübt, das gilt auch für 
die Mitarbeit an der Zeitschrift „Rot-
Fuchs“.

§ 10 Wahlen

(1)  Die Wahlperiode beträgt zwei Jahre. 
Vorzeitige Wahlen bedürfen eines 
an den Vorstand gerichteten schrift-
lichen Antrages durch mindestens 
einem Viertel der Mitglieder.

(2)  Eine Wahl ist nur gültig, wenn vier 
Wochen vor dem Versammlungster-
min mit einer auf die Wahl Bezug 
nehmenden Tagesordnung schrift-
lich durch den Vorstand eingeladen 
wurde.

(3)  Der Vorstand hat eine für alle Vereins-
gliederungen geltende Wahlordnung 
zu beschließen.

(4)  Über alle Wahlergebnisse ist ein Pro-
tokoll anzufertigen. Das Protokoll ist 
durch den Versammlungsleiter und 
den Leiter der Wahlkommission zu 
unterzeichnen.

§ 11 Revisionskommission

(1)  Durch die Mitgliederversammlung ist 
eine Revisionskommission, bestehend 
aus dem Vorsitzenden und mindes-
tens zwei weiteren Vereinsmitglie-
dern zu wählen. Ihr dürfen keine 
Mitglieder des Vorstandes angehören.
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(2)  Die Revisionskommission prüft die 
Übereinstimmung der Tätigkeit des 
Vorstandes mit der Satzung und den 
Beschlüssen der Mitgliederversamm-
lung. Sie ist berechtigt, ggf. notwen-
dige Änderungen zu fordern. 

(3)  Die Mitglieder der Kommission sind 
berechtigt, jederzeit die Vereinskasse, 
den Kontostand und die Buchfüh-
rung sowie die Kassenbücher der 
Regionalgruppen zu prüfen, wenn 
dazu ein entsprechender Kommissi-
onsbeschluss gefasst wurde. Einmal 
jährlich ist eine eigenverantwortliche 
Revision durchzuführen, über die ein 
schriftlicher Bericht abzufassen ist.

(4)  Die Revisionskommission hat vor der 
Mitgliederversammlung über ihre 
Prüfergebnisse zu berichten und 
Anträge zur Entlastung des Vorstan-
des zu stellen.

§ 12 Haftung

Schadenersatzansprüche für Schäden, die 
Dritten nachweislich durch die Vereins- 
tätigkeit entstehen, richten sich gegen 
den Verein und sein Vermögen, nicht 
gegen seine Mitglieder.
Von der persönlichen Haftung sind aus-
drücklich ausgenommen die Mitglieder 
des geschäftsführenden Vorstandes und 
der Redaktion. Ausnahmen stellen nur 
vorsätzliches oder grob fahrlässiges Han-
deln dar, wenn dieses zu einem Schaden 
führt.
Der Verein haftet nicht für die Verbind-
lichkeiten seiner Mitglieder. Mitglieder 

des Vorstandes und der Regionalgruppen, 
die ihre Befugnisse überschreiten, sind 
dem Verein gegenüber für den dadurch 
entstandenen Schaden verantwortlich

§ 13 Auflösung des Vereins

(1)  Der Beschluss zur Auflösung des 
Vereins oder zur Änderung seines 
Zwecks und seiner Aufgaben kann 
nur in einer außerordentlichen, zu 
diesem Zweck einberufenen Mitglie-
derversammlung mit einer Mehrheit 
von mindestens Zweidritteln der 
gültigen Stimmen der anwesenden 
stimmberechtigten Mitglieder gefasst 
werden.

(2)  Bei Auflösung des Vereins oder bei 
Wegfall seines steuerbegünstigten 
Zwecks fällt sein Vermögen an „Netz-
werk Cuba – informationsbüro e.V.“, 
das es ausschließlich und unmittelbar 
für steuerbegünstigte Zwecke zu ver-
wenden hat.

§ 14 Schlussbestimmung

(1)  Die Änderungen der Satzung des 
„RotFuchs“e.V. vom 27. Juli 2001 in 
der Fassung vom 04.11.2001 wurden 
auf der Mitgliederversammlung am 
3. Dezember 2005 beschlossen. Sie 
bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der 
Eintragung in das Vereinsregister.

(2)  Auf der Grundlage dieser Satzung 
werden entsprechende Ordnungen 
und Richtlinien durch den Vorstand 
gemäß § 26 BGB erlassen.
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„RotFuchs“- Förderverein e.V.
Postfach 02 12 19
10123 Berlin

Vorsitzender: 
Dr. Arnold Schölzel

Tel. 030 536355 0
schoelzel@rotfuchs.net

Stellv. Vorsitzender/  
Mitgliederfragen: 
Wolfgang Dockhorn

Tel. 030 2412673
dockhorn@rotfuchs.net

Finanzen: 
Jürgen Claußner
Postfach 52 02 23
12592 Berlin

Tel. 030/427 27 66
j.claussner@rotfuchs.net

Bankverbindung für  
Beiträge und Spenden:

„RotFuchs“-Förderverein
IBAN: DE18 1005 0000 2143 0314 00
BIC: BELADEBEXXX

„RotFuchs“- Redaktion: 
Dr. Arnold Schölzel (V.i.S.d.P.)
Bruni Steiniger

Redaktionsanschrift: 
Redaktion "RotFuchs"
Postfach 02 12 19
10123 Berlin

Tel. 0160/238 30 85
rotfuchskessel@t-online.de

Vertrieb:
Rainer Behr
Postfach 82 02 31
12504 Berlin

Tel. 030/983 898 30
vertrieb@rotfuchs.net


